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TOP II.7 Erhöhung der Strafandrohungen in § 129a StGB 

 

Berichterstattung: Niedersachsen  

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister stellen erneut fest, 

dass von Mitgliedern terroristischer Vereinigungen und deren 

Unterstützern eine zunehmende Bedrohung ausgeht. 

 

2. Sie haben erörtert, ob der geltende Strafrahmen des § 129a 

StGB für eine schuldangemessene Bestrafung ausreicht. 

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister erneuern ihre Bitte 

an die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, 

zur Umsetzung der Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung zeit-

nah einen Vorschlag für die erforderliche Anpassung des deut-

schen Strafrechts vorzulegen, und bitten auch um Prüfung, ob 

und inwieweit die Strafrahmenmodalitäten in § 129a StGB stim-

mig und ausreichend sind. 

 


